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1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Bodelshausen plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Grabenstraße“, um die 

weitere Entwicklung des Bestandsgebietes planungsrechtlich sinnvoll steuern zu können und eine 

Nachverdichtung zu ermöglichen. Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung* kam zu dem Er-

gebnis, dass im Bereich der Bestandsbebauung für die Artengruppen der Vögel und Fledermäu-

se sowie für die Zauneidechse vertiefende Untersuchungen auf der Vollzugsebene, sobald 

konkrete Bauvorhaben vorliegen, durchzuführen sind. Im Bereich der Freifläche im Süden des 

Plangebietes (Parkplatz, Wiese) besteht ein vertiefender Untersuchungsbedarf für Zauneidech-

sen. Für die Artengruppen der Vögel werden die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 3 

BNatSchG in diesem Teilbereich unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen nicht er-

füllt. Diese notwendigen Maßnahmen wurden in die vorliegende saP übernommen. Im Bereich des 

angrenzenden Obstbaumgrundstückes (rückwärtiger Teil des Grundstücks Bahnhofstr. 87) ist 

zudem eine Baumhöhlenkontrolle erforderlich, aus deren Ergebnis sich ggf. weitere Maßnahmen 

und/oder ein vertiefender Untersuchungsbedarf für Vögel und Fledermäuse ergeben kann. 

* STADTLANDFLUSS / STAUSS & TURNI (2025): Bebauungsplan „Grabenstraße“, Bodelshausen – Relevanzprü-

fung zum Artenschutz  

Die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung umfasst die Ergebnisse der Untersu-

chung von Zauneidechsen im Bereich der Freifläche sowie der Baumhöhlenkontrolle im Bereich 

des angrenzenden Obstbaumgrundstücks und die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Unter-

suchungsumfang und Vorgehensweise wurden im Vorfeld auf Basis der Relevanzprüfung sowie im 

Anschluss an die Baumhöhlenkontrolle mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 

des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) 

verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der 

§§ 44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe 

in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (eu-

roparechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten untersucht, ob 

nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es ist verboten, 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 
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2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen hinsichtlich 

der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fan-

gens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-

formen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 

im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Sofern 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-
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hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 

44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt, 

so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 

BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert worden, 

so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begrifflichkeiten zur Bewertung 

der rechtlichen Konsequenzen erforderlich werden. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im 

vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und disku-

tierten Definitionen (z. B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Untersuchungsgebiet und Planvorhaben 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Bodelshausen (vgl. Abb. 3). Es umfasst 

drei unbebaute Grundstücke im Süden, die aktuell als Wiese und Parkplatz genutzt werden. An 

diese schließt sich im Norden ein ebenfalls unbebautes Grundstück mit mehreren Obstbäumen an 

(rückwärtiger Teil des Grundstücks Bahnhofstraße 87, Flurstück 4364). Die Bestandsbebauung im 

Bereich der restlichen Flächen des Plangebietes ist relativ heterogen aufgebaut. Neben überwie-

gend Einfamilienhäusern sind auch kleinere Mehrfamilienhäuser im Westen des Plangebietes, ein 

ehemaliges Bauernhaus mit Scheune im Süden sowie Gewerbebebauung im Zentrum zu finden. 

Die Grundstücke sind teilweise groß und umfassen neben Zier- und Nutzgärten auch Obstbäume, 

Wiesen, Ruderalflächen, Trockensteinmauern und größere Einzelbäume. Ziel des Bebauungs-

plans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung im Be-

reich der Freifläche zu schaffen und eine mögliche Nachverdichtung im Bereich der Bestandsbe-

bauung planungsrechtlich zu steuern 

Die vorliegende Prüfung umfasst die Baumhöhlenkontrolle im Bereich des Obstbaumgrundstücks 

sowie die Untersuchung hinsichtlich eines möglichen Zauneidechsenvorkommens im Bereich der 

unbebauten Grundstücke im Süden des Gebietes (vgl. Abb. 2 und 3). Hinsichtlich der Vorgehens-

weise im Bereich der Bestandsbebauung wird auf die Ausführungen in Kap. 6.1 verwiesen. 

. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Bereiche mit Potenzial für Zauneidechsen (links) und Grundstück mit Obstbäumen (Baumhöhlenkon-

trolle, rechts) 
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Abb. 3: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW KARTENDIENST), gelb: Untersuchungsbe-

reich Zauneidechsen, türkis: Baumhöhlenkontrolle  

 

 

4 Ergebnisse der Baumhöhlenkontrolle (Obstbaumgrundstück) 

Für den rückwärtigen Teil des Grundstücks Bahnhofstraße 87 (Flurstück 4364) ist ein konkretes 

Bauvorhaben absehbar. Daher waren hier die Bäume zunächst auf ihr Potenzial für Höhlenbrüter 

und Fledermäuse hin zu kontrollieren. Sollte dabei Potenzial für Höhlenbrüter und Fledermaus-

quartiere festgestellt werden, wären vertiefende Untersuchungen hinsichtlich des tatsächlichen 

Vorkommens der genannten Artengruppen notwendig. 

Eine Begehung des Grundstücks und eine Kontrolle der Bäume fand am 18.03.2025 statt. Dabei 

wurden weder Baumhöhlen noch Rindenspalten mit Quartierpotenzial festgestellt (vgl. Abb. 4). 

Auf vertiefende Untersuchungen der Artengruppen Vögel und Fledermäuse kann in diesem Be-

reich somit verzichtet werden. Neben den allgemeinen Vermeidungsmaßnahmen (vgl. Kap. 6.2) 

ergibt sich keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen. 
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Abb. 4: Obstbäume auf Flurstück 4364 (Aufnahmedatum 18.03.2025) 
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5 Reptilien 

5.1 Datenerhebung und Methoden 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte im Zeitraum April bis September 2025 bei günstigen Witte-

rungsbedingungen (12.04., 19.04., 01.05., 13.05., 14.06., 11.07., 05.09. und 19.09.2025). Die po-

tenziellen Habitatflächen, wurden langsam abgegangen und die Reptilien durch Sichtbeobachtun-

gen erfasst (Korndörfer 1992, Schmidt & Groddeck 2006, Hachtel et al. 2009). 

5.2 Ergebnisse 

Das Plangebiet und die angrenzenden Kontaktlebensräume wurden für ein mögliches Vorkommen 

von Reptilien regelmäßig abgesucht. Trotz intensiver Suche an mehreren Terminen konnten weder 

Zauneidechsen noch andere artenschutzrechtlich relevante Reptilienarten nachgewiesen werden. 

5.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

Für das Plangebiet liegen keine Reproduktionsnachweise oder Hinweise auf Einzelvorkommen der 

Zauneidechse oder weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten vor. Somit werden durch das 

Vorhaben weder Einzeltiere gestört oder getötet noch Gelege, Ruhe- oder Winterschlafplätze ge-

stört bzw. zerstört. 

→ Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung oder Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsaus-

gleich sind nicht erforderlich. 

 

 

6 Maßnahmen 

Die folgenden Maßnahmen wurden überwiegend aus der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung 

(STADTLANDFLUSS / STAUSS & TURNI 2025) übernommen und ergänzt. 

6.1 Notwendigkeit späterer Untersuchungen und mögliche Maßnahmen im 

Bereich der Bestandsbebauung 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kann im Bereich der Bestandsbebauung keine ab-

schließende Prognose für den konkreten Einzelfall treffen und eine artenschutzrechtliche Prüfung 

für zukünftige Bauvorhaben nicht ersetzen. Da nicht absehbar ist, wann und in welchem Umfang 

konkrete Baumaßnahmen durchgeführt werden, waren vertiefende Untersuchungen im Rahmen 

der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mit vertretbarem Aufwand durch-

zuführen und im Hinblick auf die Gültigkeitsdauer erhobener Daten (5 Jahre) auch nicht sinnvoll.  
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Somit ist es erforderlich, entsprechende Untersuchungen auf der Vollzugsebene, sobald entspre-

chende Vorhaben vorliegen, durchzuführen. Dazu ist für die Artengruppen der Vögel und Fleder-

mäuse zunächst jeweils eine einmalige Begehung der Gebäude einschließlich Inspektion der In-

nenräume (insbesondere Dachböden und Keller) sowie eine Kontrolle ggf. zu rodender Gehölzbe-

stände erforderlich. Sollte diese zum Ergebnis haben, dass vertiefende Bestandserfassungen not-

wendig sind (beispielsweise durch Hinweise auf Fledermauswochenstuben oder Mauersegler), 

sind mehrere Begehungen im Zeitraum von Anfang April bis Ende September (Fledermäuse) bzw. 

Anfang April bis Ende Juli (Brutvögel) durchzuführen.  

Bezüglich der Zauneidechsen ist im Falle der Inanspruchnahme von Freiflächen (also nicht bei rei-

nen Umbaumaßnahmen bestehender Gebäude oder einer Bebauung bereits versiegelter Flächen) 

zu prüfen, ob in diesen potenzielle Habitatflächen betroffen sein können. Nur wenn das der Fall ist, 

sind die Strukturen auf ein tatsächliches Vorkommen von Zauneidechsen zu kontrollieren (in der 

Regel sind hierzu 5-6 Begehungen im Zeitraum April-September erforderlich).   

Aus diesen Untersuchungen kann sich die Notwendigkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) sowie ergänzender Vermeidungsmaßnahmen ergeben. Denkbar sind haupt-

sächlich Nist- und Fledermauskästen für ggf. betroffene Arten sowie die Anlage von Ersatzhabita-

ten und die Umsiedlung von Zauneidechsen, ggf. auch weitere Maßnahmen. Das zu erwartende 

Artenspektrum lässt für bauliche Veränderungen innerhalb des Gebietes jedoch keine unüber-

windbaren Hindernisse erkennen. 

6.2 Vermeidungsmaßnahmen 

Die im Folgenden dargestellten Vermeidungsmaßnahmen gelten grundsätzlich im Plangebiet. 

Bauzeitenregelung bei Gehölzrodungen und Abbrucharbeiten 

Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung oder Störung von Brutvögeln und Fledermäusen 

sind Gehölzrodungen im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen, die Rodung 

größerer Bäume ist auf den Zeitraum Anfang November bis Ende Februar beschränkt.  

Der Beginn von Abbrucharbeiten oder Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen bei Bestandsge-

bäuden ist grundsätzlich auf den Zeitraum Anfang November bis Ende Februar zu beschränken.  

Von diesen Zeiträumen kann abgewichen werden, wenn im Zuge der Begehungen im Vorfeld kon-

kreter Baumaßnahmen (vgl. Kap. 6.1) keine Vorkommen von Brutvögeln und Fledermäusen fest-

gestellt wurden.  

Vogelfreundliche Verglasung 

Verglasungen müssen so ausgeführt werden, dass die Glasscheiben für Vögel als Hindernis er-

kennbar sind. Vögel kollidieren insbesondere dann mit Glasscheiben, wenn sie durch diese hin-

durchsehen und die Landschaft oder den Himmel dahinter wahrnehmen können oder wenn diese 

stark spiegeln. Mit Kollisionen ist fast überall und an jedem Gebäudetyp zu rechnen. Grundsätzlich 

lässt sich keine Größe von Glasscheiben oder sonstigen transparenten oder spiegelnden Flächen 

ableiten, ab der eine Gefährdung vorliegt. Es ist jedoch plausibel, dass die Gefährdung durch Vo-

gelschlag mit der Flächengröße zunimmt. Weitere Details können den folgenden Veröffentlichun-



Bebauungsplan „Grabenstraße“  -  Bodelshausen  -  Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung         Seite 10   

gen entnommen werden, die aktuell hinsichtlich der Details zum Vogelschutz an Glasscheiben als 

Stand der Technik anzusehen sind: 

▪ RÖSSLER ET AL. (2022): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht 

▪ BUND NRW (HRSG): Vogelschlag an Glas 

▪ LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (2022): Vermeidung von Vogelver-

lusten an Glasscheiben 

Anmerkung: Die häufig verwendeten Greifvogel-Silhouetten sind wirkungslos. Anfliegende Vögel 

nehmen die Silhouette nicht als potenziellen Fressfeind wahr, dem sie weiträumig ausweichen 

würden. Tatsächlich erkennen sie die Silhouetten bestenfalls als punktuelles Hindernis und prallen 

oft dicht daneben gegen die Scheibe.  

Schutz nachtaktiver Tiere (Außenbeleuchtung) 

Zur Vermeidung raumwirksamer Lichtemissionen sowie einer unnötigen Lockwirkung auf Insekten 

sind bei der Außenbeleuchtung abgeschirmte, insektenverträgliche Lichtquellen (z.B. warmweiße 

LEDs) zu verwenden. Die Außenbeleuchtungen sind so zu konstruieren, dass der Lichtstrahl 

überwiegend von oben nach unten geführt und nur die zu beleuchtende Fläche angestrahlt wird. 

Horizontal oder diffus und ungerichtet strahlende Lampen dürfen nicht verwendet werden. Generell 

müssen geschlossene Leuchten verwendet werden. Insgesamt sind Beleuchtungsumfang und –

intensität sowie die Länge der nächtlichen Beleuchtungsdauer auf das notwendige Maß zu be-

schränken (eine Möglichkeit ist hier auch der Einsatz von Bewegungsmeldern). 

Vermeidung von Kleintierfallen 

Die Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sind so zu gestalten, dass keine Kleintierfallen ent-

stehen. Licht- und Lüftungsschächte sind dazu abzudecken (z.B. mit feinmaschigem Gittergeflecht 

/ Metallnetz mit Maschenweite max. 5 mm) oder deren Ränder zu überhöhen bzw. mit Sperrele-

menten zu sichern (Absatz mind. 15 cm). Entwässerungsschächte sind ebenfalls gegen einfallen-

de Tiere zu sichern oder mit Ausstiegshilfen auszustatten. Auch offene Kellertreppen müssen ent-

sprechend überhöht oder alternativ mit Ausstiegshilfen versehen werden.  

Bodenabstand von Zäunen 

Zäune müssen zum Boden einen Abstand von mindestens 20 cm aufweisen. Dieser Bodenab-

stand ermöglicht die Durchlässigkeit für Kleintiere, die somit die Grünflächen des Gebietes zur 

Nahrungssuche nutzen können (z.B. Igel). 

6.3 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF)  

Aus den Ergebnissen der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ergibt sich keine 

Notwendigkeit für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen.  

Bei Abbruch- oder Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden werden ggf. 

notwendige Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) auf Vollzugs-

ebene festgelegt (vgl. Kap. 6.1). 
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6.4 Maßnahmenempfehlung 

Anbringen von Nist- und Fledermauskästen  

Um das Angebot an Nistplätzen und Fledermausquartieren generell zu erhöhen, wird empfohlen, 

bei Neu- und Umbaumaßnahmen Fledermausquartiere (auch z.B. als Fassadenbausteine inte-

griert in den Bau) sowie Nistkästen für ubiquitäre Gebäudebrüter wie z.B. Haussperling und Haus-

rotschwanz (Höhlen- und Halbhöhlenkästen) und ggf. auch Nisthilfen für Mauersegler anzubringen. 

 

 

7 Fazit 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „Grabenstraße“ in Bodelshausen wurden im Bereich 

der Freiflächen im Süden des Plangebietes vertiefende Untersuchungen hinsichtlich eines mögli-

chen Vorkommens von Zauneidechsen im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung durchgeführt. Außerdem fand im Bereich des angrenzenden obstbaumbestandenen Grund-

stücks (rückwärtiger Teil des Grundstücks Bahnhofstr. 87) eine Baumhöhlenkontrolle statt. Die Un-

tersuchungen kommen (auch in Verbindung mit der vorangegangenen Relevanzprüfung) zu dem 

Ergebnis, dass die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG bei einer Bebauung 

unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen nicht erfüllt werden.  

Im Bereich der Bestandsbebauung sind vertiefende Untersuchungen auf Vollzugsebene, sobald 

entsprechende Vorhaben vorliegen, durchzuführen. Unabhängig davon gelten die dargestellten 

Vermeidungsmaßnahmen auch für diese Bereiche des Bebauungsplans. Als Ergebnis der vertie-

fenden Untersuchungen kann sich die Notwendigkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) sowie ergänzender Vermeidungsmaßnahmen ergeben. Das zu erwartende Arten-

spektrum lässt für bauliche Veränderungen innerhalb des Gebietes dabei keine unüberwindbaren 

Hindernisse erkennen. 
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